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Rainer Knyrim/Alexander Maurer
Rechtsanwalt und Partner bei Knyrim Trieb Rechtsanwälte /freier Journalist

Der 25. Mai ist der Beginn
der gemeinsamen Arbeit
Interviewmit Andrea Jelinek, Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde und Vorsitzende
des Europäischen Datenschutzausschusses. Andrea Jelinek spricht über die Arbeit der DSB sowie
des EDSA und wie Unternehmen die DSGVO bisher umgesetzt haben.

Datenschutz konkret: Wie viele Mitarbei-
ter hat die Datenschutzbehörde derzeit1

und wie viele werden noch kommen?
Andrea Jelinek: Derzeit sind wir 31 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe fünf
neue Juristen als Planstellen, eine Prakti-
kantenplanstelle sowie drei Sekretariats-
kräfte bekommen, 17 neue Planstellen wur-
den insgesamt beantragt.

Datenschutz konkret: Wie ist die Daten-
schutzbehörde nun intern organisiert, insb
in Hinblick auf die Strafabteilung? Wann
kommt es zur Befassung der Strafabtei-
lung?
Jelinek: Wir haben seit 25. Mai eine neue
interne Organisation, die in sechs Büros ge-
gliedert ist. Eines davon ist das Büro für
Verwaltungsstrafverfahren. Die Arbeit die-
ser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
streng von jener der anderen Büros, die für
nationale oder internationale Verfahrens-
führung verantwortlich sind, getrennt.
Auch wenn ein nationaler Fall zum interna-
tionalen Fall wird, bleibt er nach dem Case-
owner-Prinzip beim gleichen Bearbeiter. Zu
einer Befassung des Büros für Verwaltungs-
strafverfahren kommt es nach Erhalt einer
Anzeige oder einer ex officio-Prüfung.

Datenschutz konkret: Was sind die typi-
schen Beschwerdegründe?
Jelinek: An den Gründen für Beschwerden
und Data Breach Notifications hat sich an
sich nichts geändert, aber die Fallzahlen sind
stark gestiegen. Es ist aber noch nicht sicher,
ob sich der Trend dieser Momentaufnahme
der ersten sieben Wochen seit Ingeltungtre-
ten derDSGVO fortsetzenwird. Falls ja, wer-
den wir jedenfalls mehr Personal brauchen.

Datenschutz konkret: Wann ist mit der
Finalversion der „Blacklist“2 und mit den
anderen Verordnungen zu rechnen?
Jelinek:Die Blacklist ist aktuell in sechswö-
chiger Begutachtung3, parallel beschäftigt
sich der Europäische Datenschutzaus-
schuss damit und vergleicht die Listen auf

Konsistenz innerhalb der Mitgliedstaaten.
Vor Oktober wird sie aber nicht in Form ei-
ner Verordnung kundgemacht werden. Bei
anderen Verordnungen, bspw Zertifizierun-
gen, ist der Zeithorizont weiter gefasst; Ge-
naueres ist aber derzeit nicht abschätzbar.

Gründe für Beschwerden
haben sich nicht geändert,
stark gestiegen sind die
Fallzahlen.

Datenschutz konkret: Wann ist mit der
Publikation erster DSGVO-Entscheidun-
gen im RIS zu rechnen?
Jelinek: Alles, was in Rechtskraft erwächst
und etwas Neues ist, wird wie immer ins
RIS gestellt. Bei Fortschreibung der Recht-
sprechung werden wir aber nicht extra ver-
öffentlichen.

Datenschutz konkret: Wird es weitere
Muster der DSB geben, etwa zur Daten-
schutz-Folgenabschätzung/Konsultation
der Datenschutzbehörde?
Jelinek: Abgesehen von den bereits veröf-
fentlichten Mustern sind derzeit keine wei-
teren geplant.

Datenschutz konkret: Gibt es schon Kon-
sultationsverfahren nach Datenschutz-Fol-
genabschätzungen oder Verfahren zur Ge-
nehmigung von Verhaltensregelungen bei
der Datenschutzbehörde? Wie laufen diese
in der Praxis ab – nur schriftlich, auch
mündlich?
Jelinek: Aktuell gibt es zwei Verfahren,
diese laufen nach den Bestimmungen des
AVG ab. Falls erforderlich kann es also eine
Verhandlung geben.

Datenschutz konkret: Wird die Daten-
schutzbehörde wie bisher weiterhin von
sich aus Prüfverfahren mit Branchen-
schwerpunkten durchführen oder wird die
Prüfsystematik geändert?
Jelinek:Natürlich werden wir wieder solche
Prüfverfahren durchführen.

Datenschutz konkret: Wird die DSB nur
verwarnen oder auch strafen?
Jelinek: Die DSB wird, wie es geboten ist,
die nationalen Normen EU-rechtskonform
auslegen. Neben Maßnahmen wie Warnun-
gen und Verwarnungen sind wir auch be-
fugt, Datenanwendungen zu untersagen
und natürlich auch zu strafen.

Wenn man nicht nachvoll-
ziehen kann, wie man zu
Kundendaten gekommen ist,
sollte man sie besser
löschen.

Datenschutz konkret: Wie beurteilen Sie
die bisherige Umsetzung der DSGVO?
Jelinek: Die DSGVO ist Stand heute seit
sieben Wochen in Geltung. Wer sich vor
dem Ingeltungtreten bereits datenschutz-
konform verhalten hat, hatte mit der Um-
stellung sicher keine Probleme. Die
DSGVO ist ja keine Revolution, sondern
eine Evolution des Datenschutzrechts.
Wer sich bis 25. Mai nicht mit Datenschutz
beschäftigt hat, für den war es ein Problem,
weil es „sehr plötzlich“ kam. Meine Wahr-
nehmung ist, dass sich sehr viele nationale
und internationale Unternehmen gewissen-
haft und professionell darauf vorbereitet
haben. Das Bewusstsein für das Thema ist
– vielleicht auch aufgrund der Strafdrohun-
gen – stark gestiegen. Der 25. Mai ist auch
nicht das Ende des Liedes, sondern erst der
Beginn der gemeinsamen Arbeit.

Gesunder Menschenverstand ist beim
Datenschutz wie bei vielen anderen The-
men wichtig. Für viele Unternehmen war
das auch eine Art Frühjahrsputz. Denn
wenn man nicht mehr nachvollziehen kann,
wie man zu Kundendaten gekommen ist, ist
das ein Anzeichen, dass man sie besser lö-

1Das Interview wurde am 19. 7. 2018 geführt. 2Die Daten-
schutzbehörde hat Anfang Juli 2018 den Entwurf einer Verord-
nung der Datenschutzbehörde nach § 21 Abs 2 DSG über Ver-
arbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung nach Art 35 Abs 4 DSGVO durchzuführen ist (DSFA-V),
auch „Blacklist“ genannt, in Begutachtung versendet. 3Das In-
terview wurde am 19. 7. 2018 geführt.
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schen sollte. Arbeitet man mit personenbe-
zogenen Daten, ist es das Wichtigste, das
Vertrauen der Kunden zu erhalten.

Manche Maßnahmen, die Unterneh-
men getroffen haben, können auch über-
schießend sein; da Datenschutz jedoch ein
Grundrecht ist, muss das immer im Einzel-
fall beurteilt werden. Manchmal treibt es
aber auch seltsame Blüten, die ich nicht
ganz nachvollziehen kann. So ist mir bspw
zuOhren gekommen, dass in einer Tierarzt-
praxis die Zustimmung zur Nutzung der
personenbezogenen Daten der Haustiere
eingeholt wurde. Oder die Behauptung ei-
nes Experten, bei Aushändigen einer Visi-
tenkarte müsste man immer auch eine Zu-
stimmung einholen. Manche Berater trei-
ben mit der DSGVO-Umsetzung schon
auch ein neues „Geschäftsmodell“.

Datenschutz konkret: Kommen wir zum
Europäischen Datenschutzausschuss. Wie
ist dieser organisiert? Wo sitzt das Büro
und wie viele Mitarbeiter hat es? Wie oft
und in welchen Arbeitsgruppen finden üb-
licherweise Sitzungen statt?
Jelinek: Der Europäische Datenschutzaus-
schuss4 ist ein Rechtskörper der Europä-
ischen Union mit Entscheidungskompe-
tenz, während die Artikel 29-Gruppe ein
rein beratendes Gremium war. Das Sekreta-
riat sitzt in Brüssel, dabei handelt es sich
um ein vom EDBS5 gestelltes Sekretariat,
das unter ausschließlicher Leitung des
Boards steht. Das Board selbst setzt sich
aus den Leiterinnen und Leitern der natio-
nalen Datenschutzbehörden zusammen,
die sich in regelmäßigen Abständen treffen,
zuletzt sechsmal jährlich, fürs nächste Jahr
sind monatliche Treffen geplant. Daneben
gibt es unterschiedliche Untergruppen für
die unterschiedlichsten Bereiche, bspw
Kooperationen und transnationale Daten-
übermittlungen.

Datenschutz konkret: Was ist Ihre Auf-
gabe als Vorsitzende? Wie oft sind Sie in
Brüssel?
Jelinek:Neben der Leitung des Sekretariats
bin ich primus inter pares und vertrete das
Board nach außen. Ich bin zu diesem Zweck
alle zwei bis drei Wochen in Brüssel.

Datenschutz konkret: Zu welchen Themen
wird es in naher Zukunft Guidelines geben,
welche sind für die weitere Zukunft geplant?
Jelinek: Zur Zeit haben wir die Guidelines
zur Zertifizierung in der öffentlichen Kon-

sultation und arbeiten nebenbei noch an
den verschiedensten Dingen, die wir zu ge-
gebener Zeit veröffentlichen werden. Dabei
binden wir alle Stakeholder ein. Aktuelle In-
formationen finden sich auf der Webseite
des EDSA.6

Die Beschwerde von Schrems
gegen Facebook, Google,
Instagram und WhatsApp
wird in ein internationales
System eingespeist.

Datenschutz konkret: Bekanntlich hat
Max Schrems mit seiner Datenschutzorga-
nisation noyb7 am 25. Mai Beschwerden
gegen Facebook, Google, Instagram und
WhatsApp in Österreich, Deutschland,
Belgien und Frankreich bei den Daten-
schutzbehörden eingereicht. Wird es dazu
koordinierte Verfahren im EDSA geben?
Jelinek: Der Verfahrensablauf nach One-
Stop-Shop-Prinzip ist in der DSGVO festge-
legt. Ein Beispiel: Noyb vertritt eine österrei-
chischeStaatsbürgerinwegen forced consent8

bei der Zustimmungserklärung gegen Face-
book. Das gleiche Thema wird gegen Google
in Frankreich, Instagram in Belgien und

WhatsApp in Deutschland, mit jeweiligen
Staatsbürgern als Klägern (in diesem Fall alle
vertreten durch noyb), eingereicht. Das sind
Cross-Border-Cases mit jeweils einer Lead
Authority und 27 Concerned Authorities.

Die Beschwerde, die bei der österreichi-
schen DSB eingelangt ist, wird in ein inter-
nationales System eingespeist, in welchem
die Lead Authority aufgrund der DSGVO
bestimmt wird. Das ist jenes Land, in dem
das beklagte Unternehmen seinen Haupt-
sitz (europäische Hauptniederlassung) hat,
im Fall von Facebook also Irland. Die irische
Datenschutzbehörde wird das Verfahren fe-
derführend leiten und einen Entwurf den
anderen DSB zur Verfügung stellen. Schon
währenddessen kann sie andere DSB um
Amtshilfe bitten. Ist der Entscheidungsent-
wurf fertiggestellt, stellt die irische DSB den
Entwurf den anderen DSB zur Verfügung,
die entweder zustimmen oder begründeten
Einspruch erheben. Einsprüche können
von der federführenden Behörde in den Ent-
wurf eingebaut oder ignoriert werden. Igno-
riert die federführende Behörde den oder die

Andrea Jelinek im Interview mit Rainer Knyrim

4Kurz „EDSA“, im Interview auch als „Board“ als Abkürzung
für die englische Bezeichnung „European Data Protection
Board“ bezeichnet. 5 Europäischer Datenschutzbeauftragter.
6https://edpb.europa.eu/ 7https://noyb.eu/ 8Zustimmung,
die nicht freiwillig ist, zB weil sie durchMissachtung des Kopp-
lungsverbots des Art 7 Abs 4 DSGVO erlangt wurde.
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Widersprüche der anderen betroffenen Be-
hörden, kommt der Fall zum Board, das
dann die Entscheidung mit einer 2/3-Mehr-
heit zu treffen haben wird (Streitbeilegungs-
mechanismus der DSGVO). Diese Ent-
scheidung kann dann von Facebook oder
dem Beschwerdeführer bekämpft werden
(je nachdem, wessen Standpunkt Rechnung
getragen wird). Wir benachrichtigen die Be-
schwerdeführerin über den Ablauf. Sofern
die Entscheidung in Rechtskraft erwächst,
muss das Unternehmen (wenn der Be-
schwerde stattgegeben wird) diese Praxis in
allen 28 Staaten anwenden.

Strafhöhen werden weiter-
hin national festgelegt!

Datenschutz konkret: Besonders Face-
book scheint derzeit ja massive Probleme
im Datenschutzrecht zu haben und die öf-
fentliche Aussage von Mark Zuckerberg,
dass es „noch Jahre dauern wird“, bis diese
behoben sind, hat Erstaunen verursacht:
Läuft dazu schon ein koordiniertes Ver-
fahren im EDSA oder bleiben die Verfahren
gegen Facebook auf nationaler Ebene?
Jelinek: Alle Verfahren laufen streng nach
dem One-Stop-Shop-Prinzip ab. Wird ge-
gen Facebook ein ex officio-Verfahren ein-
geleitet, ist die Angelegenheit jedoch viel
komplexer. Rein nationale Fälle werden
nicht in die Plattform eingespeist. Jeder na-
tionale Fall kann auch zum internationalen
Fall werden, bspw der Konkurslöschungs-
antrag eines spanischen Kaufmanns gegen
Google Spain, der auf EU-Ebene durch
das Urteil des EuGH große rechtliche Aus-
wirkungen entfaltet hat.

Datenschutz konkret: Wird die Höhe der
Strafen im Datenschutzrecht künftig über
den EDSA koordiniert?
Jelinek: Die Kriterien für die Strafhöhe ste-
hen in Art 83 DSGVO, die Strafhöhe wird
weiter von den Nationalstaaten festgelegt.
Das Board soll auch dazu dienen, eine kon-

sistente Anwendung der DSGVO in allen
EU-Staaten zu leisten. Der Ausschuss hat
aber keine Exekutivbefugnis. Die nationa-
len Behörden sind nach wie vor unabhängig.
Sie können auch Entscheidungen des
Boards bekämpfen.
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Zum Thema

Über die Interviewpartnerin
Seit 1. 1. 2014 steht die 1961 geborene Juristin an der Spitze der DSB, seit 25. 1. 2018 ebenso

an der Spitze des EDSA. Davor war Jelinek lange Jahre in der Legistikabteilung des Innen-

ministeriums als Referentin, von 1998 bis 2003 als Referatsleiterin tätig. Von 2003 bis 2010

war sie Stadthauptfrau des dritten Wiener Bezirks, eine Funktion, die sie auch vor ihrer Be-

rufung in die DSB innehatte. Dazwischen war sie ab Oktober 2010 für ein Dreivierteljahr

interimistische Leiterin der Wiener Fremdenpolizei. Sie verfügt über eine Coaching- und

Führungskräftetrainerausbildung, die sie, wie sie sagt, bei allen beruflichen Tätigkeiten

„sehr gut brauchen“ kann. E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Factbox Verfahren seit der DSGVO-Novelle
Seit Anwendbarkeit der DSGVO-Novelle am 25. Mai 2018 wurden bei der DSB (Stand

19. 7. 2018)

n noch keine neuen Strafverfahren eingeleitet (es wurde abermehr als 80 laufende Verwal-

tungsstrafverfahren von den Bezirksverwaltungsbehörden und Magistraten übernom-

men),

n 424 Beschwerden (im gesamten Jahr 2017 waren es 531)

n 911 Rechtsauskünfte (im gesamten Jahr 2017 waren es 2.192 sowie von 1. 1. bis

28. 5. 2018 1.299),

n 147 Data Breach Notifications (im gesamten Jahr 2017 waren es 89),

n sowie 4.182 Datenschutzbeauftragte gemeldet.

Darüber hinaus gibt es bereits mehr als 40 Cross-Border Cases, in denen Österreich Concer-

ned Authority ist.

Hinweis
In Datenschutz konkret wurde bereits ein Interviewmit Andrea Jelinek geführt, siehe Schmidt/

Knyrim, Datenschutz – ein Grundrecht im Fokus, Dako 2014/2. In diesem Interview spricht

Jelinek über die Neuausrichtung der Behörde, die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit und die

Verantwortung des Einzelnen.


